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Vorerst doch kein neues BGB

Das neue Bürgerliche Gesetzbuch,

dessen einzelne Bestimmungen bereits

ab dem 1. Mai 2010 gelten sollten, wird

doch keine Rechtskraft erlangen. Das

Verfassungsgericht hat am 26. April 2010

die Rechtsvorschrift, die das Gesetz in

zwei Etappen – am 1. Mai dieses Jahres

und am 1. Januar 2011 – in Kraft treten

lassen sollte, für verfassungswidrig

erklärt.

Nach Auffassung des

Verfassungsgerichts ist die Zeit, die zur

Bekanntmachung und zum Kennenlernen

der Regelungen der ersten Etappe des

neuen Gesetzes zur Verfügung stünde,

„äußerst kurz“ (sechzig Tage). Darüber

hinaus müssten die verantwortlichen

Behörden wegen des Inkrafttretens in

zwei Stufen eine große Anzahl

legislativer Änderungen zweimal

innerhalb kurzer Zeit einfügen, was dem

Prinzip der Rechtssicherheit

entgegenstünde.

Der Inhalt des Gesetzes, welcher

grundsätzliche Lebensbereiche betroffen

hätte, wurde in diesem Verfahren nicht

vom Verfassungsgericht geprüft.

Wie bereits in unseren früheren

Newslettern erwähnt, hätte das vom

Parlament bereits angenommene Gesetz

viele neue Rechtsinstitutionen im

ungarischen Rechtssystem einführen

bzw. andere, bereits existierende

Institutionen reformieren sollen (so die

Umwandlung der Regeln zur

Handlungsfähigkeit, Einführung der

Treuhandvermögensverwaltung,

Modernisierung des Vertragsrechts,

usw.).

In Ungarn existiert bereits ein Beispiel

dafür, dass ein vorbereitetes Bürgerliches

Gesetzbuch letztlich nicht in Kraft getreten

ist. Aus dem Gesetzentwurf eines

Privatrechtskodexes im Jahr 1928 wurde

dann doch kein Gesetz, wenn auch die

Rechtspraxis trotzdem viele

Neueinführungen davon übernommen und

dadurch die Rechtsentwicklung beeinflusst

hat.

Aufgrund des Regierungswechsels könnte

sich der Schwung beim Inkrafttreten des

neuen Gesetzes abschwächen, da die

neue Regierungspartei schon in ihrer

Wahlkampagne mehrfach betont hat, dass

sie das neue Bürgerliche Gesetzbuch in der

jetzigen Form für inakzeptabel hält. Mit

Hinblick darauf, dass der neue

Gesetzentwurf unter anderem auch für die

Wirtschaft wichtige Neuregelungen

beinhaltet, ist es jedoch nicht

wahrscheinlich, dass die Ergebnisse der

Kodifikation in ihrer Gesamtheit endgültig

verloren gehen. Weitere Entwicklungen

sind voraussichtlich während der

Herbstsitzung des Parlaments zu erwarten.

Dr. Dóra Horváth

Réti, Antall & Madl Landwell

erlangen.
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